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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lehrende,

wir begrüßen Sie zu der 14. Ausga-
be des Newsletters „Prüfungsrecht & 
Prüfungen“! Wie Sie feststellen wer-
den, haben sich die Themenbereiche 
und damit die Leserschaft dieses 
Newsletters erneut erweitert: Ab 
diesem Semester ist das Prüfungs-
amt für die Prüfungsausschüsse und 
die Studien- und Prüfungsordnung 
des neu gestarteten integrativ-du-
alen Bachelorstudiengangs Hebam-

Studien- und Prüfungsordnung (StuPO): Die Bezeichnung bezieht sich im gesamten Newsletter auf 
	» die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang „Humanmedizin“ der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

vom 24.05.2018 (Amtl. Bek. der Universität Bonn, 48. Jg., Nr. 19 vom 07.06.2018), zuletzt geändert durch die Vierte Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Studiengang „Humanmedizin“ der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 21.10.2022 
(Amtl. Bek. der Universität Bonn, 52. Jg., Nr. 60 vom 28.10.2022), 

	» die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang „Zahnmedizin“ der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 
30.08.2021 (Amtl. Bek. Der Universität Bonn, 51. Jg., Nr. 60 vom 29.09.2021), geändert durch die Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang „Zahnmedizin“ der Medizinischen Fakultät an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 21.10.2022 (Amtl. Bek. der 
Universität Bonn, 52. Jg., Nr. 61 vom 28.10.2022), 

	» sowie auf die Studien- und Prüfungsordnung für den integrativ-dualen Bachelorstudiengang „Hebammenwissenschaft“ der Medizinischen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 21.09.2022 (Amtl. Bek. der Universität Bonn, 52. Jg., Nr. 55 vom 28.09.2022).  

Sofern nur eine der Ordnungen gemeint ist, wird dies kenntlich gemacht.

menwissenschaft zuständig, so dass 
Sie nicht nur wie gewohnt Themen 
zu den Studiengängen Human- und 
Zahnmedizin, sondern auch zu dem 
Studiengang Hebammenwissen-
schaft finden werden. Wissenswertes 
zu dem neuen Studiengang finden 
Sie direkt im ersten Artikel dieses 
Newsletters.

Personell ist in den Teams Prüfungs-
amt und Prüfungsformate einiges 
in Bewegung: Frau Nitsch (vormals 
Lück) hat die Leitung des Prüfungs-

amtes übernommen. Frau Zehn-
ter befindet sich in Elternzeit – wir 
gratulieren an dieser Stelle ganz 
herzlich! – so dass Frau Nitsch kom-
missarisch den Bereich Prüfungswe-
sen im Studiendekanat leitet. Seit 
Juli wird das Prüfungsamt von Frau 
Seibel bei der Bearbeitung von An-
trägen und der Verbuchung von An-
rechnungen tatkräftig unterstützt. 
Im Januar wird das Team Prüfungsamt 
weiterwachsen, um die Studierenden 
und Lehrenden des Studiengangs 
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Hebammenwissenschaft bestmöglich 
zu prüfungsrechtlichen Fragestellun-
gen beraten zu können. Frau Puvogel 
hat das Team Prüfungsformate leider 
verlassen, doch auch in diesem Team 
wird es im Januar wieder Zuwachs ge-
ben, um die Prüfungsformate, insbe-
sondere die OSCE-Prüfungen weiter-
zuentwickeln.

Wir entwickeln die Studien- und 
Prüfungsordnungen kontinuierlich 
weiter. Daher informieren wir Sie im 
zweiten Artikel dieses Newsletters 
über die vierte Änderungsordnung 
der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang Humanmedizin 
sowie die erste Änderungsordnung 
der (neuen) Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Studiengang Zahn-
medizin. Besonders herausgreifen 
möchten wir dabei die detaillierten 
Regelungen zur Durchführung von 
OSCE-Prüfungen. 

Abschließen werden wir den News-
letter mit Informationen zu unserer 
Schulung aus dem Prüfungsamt, den 
DoT.Med-Workshops sowie den Se-
mesterterminen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!

Yeliz Altut-Karaman, Anna Nitsch, 
Martin Päßler, Miriam Rimböck, 
Marina Seibel

Aus unserer Studien- und Prü-
fungsordnung

Der Studiengang wird durch die Ba-
chelorprüfung (bestehend aus den 
universitären Modulprüfungen und 
der Bachelorarbeit) und eine staat-
liche Prüfung abgeschlossen. Die 
staatliche Prüfung ist in die Module 
integriert und wird ebenfalls an der 
Medizinischen Fakultät abgelegt. 
Sowohl für die universitären Prü-
fungen als auch für die staatlichen 
Prüfungen werden jeweils ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Die Auf-
gaben der Geschäftsstelle für beide 
Prüfungsausschüsse übernimmt das 
Prüfungsamt für Humanmedizin, 
Zahnmedizin und Hebammenwis-
senschaft.

Neue Änderungsordnungen für die 
Studiengänge Humanmedizin und 
Zahnmedizin

Im Oktober wurden die vierte Ord-
nung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung (StuPO) für den 
Studiengang Humanmedizin und 
die erste Ordnung zur Änderung der 
StuPO für den Studiengang Zahnme-
dizin veröffentlicht.

Mit den Änderungsordnungen wer-
den verschiedene Anpassungen um-
gesetzt, die die StuPOs beider Studi-
engänge gleichermaßen betreffen. 
So wird für beide Studiengänge die 
Durchführung und die Bewertung 
von OSCE-Prüfungen2  in einem neu-
en Paragraphen § 21a (Humanmedi-
zin) bzw. § 22a (Zahnmedizin) nun 

Akademische Neuausrichtung der 
Hebammenausbildung – Neue Stu-
dien- und Prüfungsordnung für den 
Studiengang Hebammenwissenschaft

Zum Wintersemester 2022/23 ist 
mit dem Start des Studiengangs 
die neue Studien- und Prüfungs-
ordnung für den integrativ-dualen 
Bachelorstudiengang „Hebammen-
wissenschaft“ in Kraft getreten. Der 
neue Studiengang an der Medizi-
nischen Fakultät löst die bisherige 
fachschulische Hebammen-Ausbil-
dung ab. In acht Semestern Regel-
studienzeit wird den Studierenden 
eine wissenschaftlich fundierte und 
zugleich an der Praxis orientierte 
Ausbildung im Rahmen des Studi-
ums angeboten. Da es sich um einen 
dualen Studiengang handelt, sind 
die Studierenden nicht nur an der 
Uni Bonn eingeschrieben, sondern 
haben auch einen Ausbildungsver-
trag mit dem UKB abgeschlossen. 

2	 OSCE= Objective Structured Clinical Examina-
tion
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bationsordnung für Zahnärzte und 
Zahnärztinnen vom 22.09.2021, die 
Aufnahme von Teilnahmevorausset-
zungen für die Lehrveranstaltungen 
im vierten Semester in den Modulen 
9 und 10 der Zahnmedizinischen 
Propädeutik sowie die Erhöhung der 
Semesterwochenstunden (SWS) der 
Praktika in den Modulen „Integrier-
ter Behandlungskurs“ I bis IV von 6 
SWS auf 7 SWS.

Die aktuellen Änderungsordnungen 
können für den Studiengang Human-
medizin  und für den Studiengang 
Zahnmedizin  auf der Website des 
Prüfungsamts abgerufen werden. 
Für eine bessere Übersicht wird auf 
der Website des Prüfungsamts auch 
eine aktualisierte nichtamtliche Le-
sefassung der StuPO Humanmedizin 
und erstmalig auch eine nichtamtli-
che Lesefassung der StuPO Zahnme-
dizin zur Verfügung gestellt.

Vorgaben für objektive, strukturier-
te, klinische Prüfungen (OSCE)

Bisher galten für OSCE-Prüfungen 
die allgemeinen Vorgaben für münd-
lich-praktische Prüfungen. Mit den 
aktuellen Änderungsordnungen für 
die Studien- und Prüfungsordnun-
gen Human- und Zahnmedizin wer-
den erstmalig die OSCE-Prüfungen 
detailliert geregelt: Eine OSCE-Prü-
fung besteht aus einem Parcours von 
fünf bis 20 Stationen, jede Station 
dauert zwischen fünf und zehn Minu-
ten. Zwischen den Stationen sollen 
ein bis zwei Minuten zum Wechseln 

detaillierter als zuvor geregelt. Die 
Regelungen zu OSCE-Prüfungen im 
Einzelnen finden Sie weiter unten.

Zusätzlich wird festgelegt, dass un-
benotete Prüfungen, die mit „be-
standen“ bzw. „nicht bestanden“ 
von zwei Prüfer*innen bewertet 
werden nur dann bestanden sind, 
wenn diese von beiden Prüfer*innen 
mit „bestanden“ bewertet werden. 
Außerdem werden die Angaben zur 
Bewertung von Prüfungsleistungen 
in den § 26 (Humanmedizin) bzw. 
§ 27 (Zahnmedizin) gebündelt. Die 
bisher in beiden StuPOs verwendete 
Bezeichnung für Klausurarbeiten im 
„Multiple-Choice-Verfahren“ wird 
mit den Änderungsordnungen nun 
als Klausurarbeiten im „Antwort-
Wahl-Verfahren“ geändert, um die 
verschiedenen Varianten des Prü-
fungsformats auch sprachlich zu be-
rücksichtigen.

Die Änderungsordnung für den Stu-
diengang Zahnmedizin sieht zu-
dem noch weitere Änderungen für 
die StuPO Zahnmedizin vor. Diese 
beziehen sich unter anderem auf 
notwendige Anpassungen aufgrund 
der letzten Änderung der Appro-
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der Station eingeplant werden. Alle 
geprüften Stationen werden als Ge-
samtprüfung gewertet und können 
nicht isoliert voneinander bewer-
tet werden. Zur Durchführung der 
Prüfungsaufgaben können sog. „Si-
mulationspersonen“, Simulatoren, 
Modelle oder andere geeignete An-
wendungen herangezogen werden. 

© Barbara Frommann

Die Aufgaben für die Stationen müs-
sen im Vorfeld der Prüfung von min-
destens zwei Prüfer*innen erstellt 
werden. Neben einem strukturierten 
Bewertungsbogen gehören zu der 
Aufgabenerstellung Instruktionen 
für die Stationsprüfer*innen sowie 
– wenn der Einsatz von Simulations-
personen für die Station vorgesehen 
ist – eine Rollenbeschreibung für 
die Simulationspersonen. Um Ab-
sprachen unter den Prüflingen zu 
verhindern, können für eine Station 
mehrere Aufgabenvariationen (Auf-
gaben-Pool) vorgesehen werden, die 
bei verschiedenen Prüflingsgruppen 
zur Anwendung kommen. 

Zum Schluss müssen die Studieren-
den zu Beginn der Prüfung noch eine 
Einführung in den Prüfungsablauf er-
halten, damit sie sich zurechtfinden.

https://www.medfak.uni-bonn.de/de/studium-lehre/beratung-und-service/pruefungsamt/hm#pa_hm_recht
https://www.medfak.uni-bonn.de/de/studium-lehre/beratung-und-service/pruefungsamt/hm#pa_hm_recht
https://www.medfak.uni-bonn.de/de/studium-lehre/beratung-und-service/pruefungsamt/zm#pa_zm_recht
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News und Termine: Prüfungen und 
Lehrqualität

Schulung Prüfungsamt: Prüfungs-
verwaltung/Prüfungsrecht

Am 6.12.2022 fand bereits zum 
dritten Mal eine vom Prüfungsamt 
angebotene Schulung zum rechts-
sicheren Umgang mit den Studien- 
und Prüfungsordnungen sowie der 
Lehrveranstaltungs- und Prüfungs-
verwaltung aus prüfungsrechtlicher 
und technischer Perspektive statt.

Neben den bisher beleuchteten Stu-
diengängen Human- und Zahnme-
dizin wurde bei der Veranstaltung 
erstmalig auch auf die Studien- und 
Prüfungsordnung für den Studien-
gang Hebammenwissenschaft ein-
gegangen.

Die Schulung wurde erneut in Koope-
ration mit dem Centrum für Personal-
entwicklung  angeboten und richtete 
sich auch in diesem Semester an alle 
Lehrenden, Lehrkoordinator*innen, 
Lehrorganisator*innen und sonstige 
Interessierte, die in direktem Stu-
dierendenkontakt Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen durchführen, 
organisieren und koordinieren.

DoT.Med-Workshops

Seit einigen Jahren führt das Stu-
diendekanat der Medizinischen 
Fakultät Bonn medizindidaktische 
Workshops durch, um die Qualität 
in Studium und Lehre nachhaltig zu 
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Im Rahmen der Veranstaltung wur-
den Fallbeispiele aus der Praxis un-
ter anderem zu den Themen Erstel-
len und Bewerten von Prüfungen, 
Eintragungen in BASIS oder Ände-
rungen der Studien- und Prüfungs-
ordnungen präsentiert und ge-
meinsam mit den Teilnehmer*innen 
besprochen.

Auch im Sommersemester 2023 soll 
ein Termin für die Schulung ange-
boten werden. Über das Angebot 
und die Modalitäten für die Anmel-
dung erhalten Sie wie zuvor vom 
Prüfungsamt rechtzeitig vor dem 
Termin weitere Informationen per E-
Mail. Gerne können Sie sich auch an 
die Mitarbeiter*innen des Prüfungs-
amts wenden, wenn Sie im Sommer-
semester 2023 an der Veranstaltung 
teilnehmen möchten.

Impressum

Studiendekanat der Medizinischen Fakul-
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Disclaimer
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gaben uneingeschränkt.
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verbessern. Die Workshops richten 
sich an interessierte Dozierende, 
die in der medizinischen Lehre tätig 
sind. Auch in 2023 bieten wir wieder 
einige Kurse zum Thema „Prüfun-
gen“ an.

Diese können hier  abgerufen wer-
den.

Semestertermine WS 2022/23
In der Vorklinik Human- und Zahn-
medizin richten sich die Semester-
termine nach den allgemeinen Ter-
minen der Universität Bonn. 

Die Studienpläne mit den für die Kli-
nik Humanmedizin bestehen Beson-
derheiten können hier  abgerufen 
werden. 

https://www.ukbonn.de/cpe/
https://www.medfak.uni-bonn.de/de/studium-lehre/lehrqualitaet/didaktik-und-lehre/dot.med
https://www.uni-bonn.de/de/studium/organisation-des-studiums/semestertermine
https://www.medfak.uni-bonn.de/de/studium-lehre/beratung-und-service/humanmedizin/klinik/humanmedizin#hmkl_studienplaene



